
Anfrage Standfläche m2-Preis € 125,00 netto

Pagodenzelt Fläche Zelt Teppich

3 x 3 m (9m²) € 1.125,00 € 425,00 € 85,50

4 x 4 m (16m²) € 2.000,00 € 500,00 € 152,00

5 x 5 m (25m²) € 3.125,00 € 600,00 € 237,50

Obligatorische Nutzungspauschale  
(Strom, Reinigung, Security, Flächennutzung)

€ 250,00

Obligatorische Fahrzeuggenehmigung Jungfernstieg 
zum Auf- und Abbau

€ 70,50

Produktplatzierung im Starterbeutel (7.000 Stück) € 1.000,00

Digitaler Voucher im Starterbeutel € 500,00

Warengruppe/Produktkategorie

Sportbekleidung Lifestyle Nahrungsmittel

Sportgeräte Dienstleistung Sonstiges

Anfrage zur Messestandbuchung

___________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Firma  UstID / VAT Nr:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ansprechpartner

___________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Straße PLZ, Ort

___________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Mobil Email

___________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Telefon Homepage



Geplante Aktionen auf der Standfläche

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anmeldeschluss: 14. Juni 2024

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen der Triathlon Messe und der 
Maßnahmenkatalog zur Nachhaltigkeit für Aussteller liegen uns vor 
und werden hiermit anerkannt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Unterschrift

Schicken Sie die Anfrage per Mail an 
susanne.aichele@eventrade.eu

Wir werden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zukommen lassen. 
EvenTrade GmbH | Susanne Aichele

Anfrage Zusatzausstattung Standfläche

Ausstattung Preis/Stk. Auststattung Preis/Stk.

Bannerhalter € 25,00 Bürotisch 120x80 € 17,50

Rampe € 90,00 Stehtisch € 15,00

Biertisch € 10,00 Klappstuhl € 4,00

Bierbank € 6,00 Beleuchtung € 60,00

EXPO Organisation:
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Allgemeine Teilnahmebedingungen für Messeveranstaltungen der 

Deutschen Triathlon Union (DTU) 

Kontaktdaten des Veranstalters 

Deutsche Triathlon Union e.V. 

Otto-Fleck-Schneise 8,  

60528 Frankfurt am Main 

Amtsgericht Frankfurt am Main, VR11810 

Vertretungsberechtige Vorstandsmitglieder: Prof. Dr. Martin Engelhardt, Bernd Rollar, Reinhold Häußlein 

Telefon: +49 (0) 69 / 677 205-0 

Fax: +49 (0) 69 / 677 205-11 

E-Mail: mail@triathlondeutschland.de 

Internet: www.triathlondeutschland.de 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen (nachfolgend „ATB“) gelten für sämtliche 

Messen, Ausstellungen und vergleichbare Events (nachfolgend gemeinsam „Messen“ 

oder „Veranstaltung“), die von der Deutsche Triathlon Union e.V. (nachfolgend „DTU“, 

„Veranstalter“ oder „wir“) ausgerichtet werden. Sie ergänzen die im Anmeldeformular 

und in den veranstaltungsbezogenen Messeinformationen (nachfolgend gemeinsam 

„Ausschreibungsunterlagen“) gegebenen Hinweise (zusammen „Vertrag“). 

2. Zugelassener Teilnehmerkreis, Vertragsschluss 

2.1 An den Messen dürfen als Aussteller ausschließlich Unternehmer im Sinne von 

§ 14 BGB, also solche (volljährige) natürlichen oder juristischen Personen, die in Aus-

übung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln, teilnehmen 

(nachfolgend „Aussteller“ oder „Sie“; DTU und Aussteller zusammen auch die „Par-

teien“). Wenn Sie diese ATB für eine dritte Person (insbesondere für eine juristische 

Person) akzeptieren, gewährleisten Sie und sichern zu, berechtigt zu sein, diese ATB 

für diese dritte Person verbindlich zu vereinbaren; in diesem Fall gelten die Begriffe „Sie“, 

„Ihr(e)(s)“ etc. als Bezugnahme auf die vertretene dritte Person. 

2.2 Eine Anmeldung zu der Veranstaltung kann nur über das auf der Veranstaltungswebsite 

zur Verfügung gestellte Anmeldeformular, in dem verschiedene Daten des Ausstellers 

und die gewünschten Leistungen anzugeben sind, erfolgen („Anmeldeformular“). Das 

Anmeldeformular muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben (als eingescanntes 

PDF-Datei) an die in den Ausschreibungsunterlagen genannte Kontaktperson für Bu-

chungen gesendet werden. Bei dieser Person kann es sich auch um eine von der DTU 

mailto:mail@triathlondeutschland.de
http://www.triathlondeutschland.de/
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unabhängige dritte Person handeln, die zum Beispiel mit der Vermarktung oder Veran-

staltungsverwaltung betraut ist. In dem Zugang des Anmeldeformulars ist ein verbindli-

cher Antrag auf Vertragsabschluss zu den in den Ausschreibungsunterlagen genannten 

Konditionen zu sehen („verbindlicher Anmeldeantrag“). 

2.3 Die Angebote der DTU sind freibleibend. Über die Zulassung des Ausstellers entscheidet 

die DTU nach freiem Ermessen. Die Vertragsannahme der DTU erfolgt durch Rechnung-

stellung gegenüber dem Aussteller („Anmeldebestätigung“). 

2.4 Der gesamte Rechnungsbetrag muss innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung 

auf dem in der Rechnung genannten Konto eingehen. Bei nicht rechtzeitiger oder unvoll-

ständiger Zahlung ist die DTU ohne erneute Mahnung oder Fristsetzung berechtigt, vom 

Vertrag zurückzutreten und insbesondere über die angefragte Standfläche anderweitig 

zu verfügen. Bereits erfolgte Teilzahlungen werden zurückerstattet, solange die DTU 

nicht mit einer Gegenforderung aufrechnen kann. 

3. Leistungen der DTU 

3.1 Leistungsgegenstand ist die Organisation und Durchführung der in den Ausschreibungs-

unterlagen genannten Messe sowie die Bereitstellung einer Ausstellungsfläche. Näheres 

zum Leistungsinhalt ergibt sich aus dem Anmeldeformular. 

3.2 Etwa 14 Tage vor Messebeginn und spätestens am Tag der Veranstaltung wird dem 

Aussteller der ihm zugewiesene Messestandort mitgeteilt. Diese Mitteilung kann u.a. 

über einen auf der Veranstaltungswebsite veröffentlichten Lageplan erfolgen. Wir weisen 

darauf hin, dass es kurzfristig zu Änderungen kommen kann. 

3.3 Eine zugewiesene Ausstellungsfläche oder andere Leistungen dürfen weder ganz noch 

teilweise Dritten überlassen werden. Vertretungen oder kommissarische Tätigkeiten für 

Fremdfirmen innerhalb der Messe müssen in der Anmeldung angegeben werden und 

bedürfen einer ausdrücklichen Genehmigung durch den Veranstalter. 

3.4 Die DTU behält sich vor, von den geplanten Abläufen am Tag der Messe in einem erfor-

derlichen Maße abzuweichen, sofern dies für die Durchführung der Veranstaltung erfor-

derlich ist. Es gilt ergänzend Ziffer 12. 

4. Standgebühren, Standgröße, Auf- und Abbau, Fahrzeugverkehr 

4.1 Sofern nicht im Einzelfall schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, gelten die aus dem 

Anmeldeformular ersichtlichen Standgebühren. 

4.2 Aus Ausschreibungsunterlagen geht hervor, welche Standgröße zulässig ist und welche 

Auf- und Abbauzeiten einzuhalten sind. Eine Ausweitung der gebuchten Standfläche hat 

eine Nachberechnung zur Folge. 
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4.3 Der Aufbau darf nur nach erfolgter Bezahlung des vollständigen Rechnungsbetrags er-

folgen. 

4.4 Ab- und Aufbau sowie Be- und Entladung dürfen ausschließlich zu den in den Ausschrei-

bungsunterlagen genannten oder nachträglich mitgeteilten offiziellen Auf- und Abbau-

zeiten stattfinden.  

4.5 Das Befahren der Ausstellungsfläche mit Fahrzeugen jeglicher Art darf ebenfalls nur zu 

den offiziellen Auf- und Abbauzeiten stattfinden. Die in den Ausschreibungsunterlagen 

genannte Maximalzahl von Fahrzeugen ist einzuhalten. Sofern nicht ausdrücklich abwei-

chend vereinbart darf pro Messestand nur ein Fahrzeug verwendet werden. Ausstel-

lungsflächen, die auch außerhalb der Messezeiten nicht dem öffentlichen Straßenver-

kehr gewidmet sind (z. B. Gehwege, Uferpromenade, Freiflächen etc.), dürfen nur nach 

ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der DTU und nur mit Fahrzeugen mit einer 

Gesamtlast von bis zu 3,5 Tonnen befahren werden. 

4.6 Die amtlichen Kennzeichen der Fahrzeuge, die zum Auf- und Abbau eingesetzt werden 

sollen, sind der DTU bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn mitzuteilen (so-

fern in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausdrücklich abweichend geregelt). Bei ver-

späteter Mitteilung, kann dem Aussteller das Befahren der Flächen verwehrt werden 

(insbesondere wenn eine etwaig erforderliche Sondererlaubnis nicht mehr eingeholt wer-

den konnte). Eine Rückerstattung insofern bereits geleisteter Teilzahlungen erfolgt nicht.  

4.7 Sofern nicht im Einzelfall schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, dürfen auf dem 

Ausstellungsgelände keine PKW, LKW oder sonstigen Fahrzeuge dauerhaft abgestellt 

oder geparkt werden. 

5. Gestaltung der Stände, Verhalten am Stand 

5.1 Von der DTU bereitgestellte Materialen der Ausstellungsflächen (Pagoden, Teppiche 

etc.) sind – sofern nicht schriftlich ausdrücklich Abweichendes gestattet wurde – vom 

Aussteller zwingend zu benutzen und dürfen nicht durch eigene Materialien ersetzt wer-

den. Auch eine Umgestaltung der bereitgestellten Materialien ist ohne ausdrückliche Ge-

stattung der DTU untersagt. Aus Gründen des einheitlichen Erscheinungsbildes der 

Messe ist es insbesondere nicht gestattet, bereitgestellte Pagoden von außen – bei-

spielsweise mit Plakaten, Werbebannern, Leinwänden, Bildschirmen oder anderen visu-

ellen Gestaltungselementen (zusammen: „Werbemittel“) – zu bekleben, zu verhängen 

oder anderweitig zu verstellen. Der Einsatz und das Anbringen von Werbemitteln ist nur 

innerhalb des zugewiesenen Standes erlaubt. Nach Ende der Veranstaltung sind sie 

rückstandsfrei zu entfernen.  

5.2 Die Standgestaltung durch den Aussteller muss gesetzlichen Vorgaben, insbesondere 

den bau-, brandschutz- und immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen einschließlich 

etwaiger lokaler Vorschriften, über die sich der Aussteller selbstständig zu informieren 
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hat, entsprechen. Die Stände müssen ferner so gestaltet sein, dass keine Person oder 

Sache beschädigt oder gefährdet werden können. Bauliche Veränderungen an Grund 

und Boden und den bereitgestellten Materialien sind nicht zulässig. Auf die Begrünung 

des Ausstellungsbereiches ist Rücksicht zu nehmen. Es ist insbesondere nicht gestattet, 

Werbemittel und Abspannleinen o.ä. an Bäumen zu befestigen. 

5.3 Musik, Videos und andere audiovisuelle Elemente (wie Werbung, Interviews etc.), die 

außerhalb des eigenen Ausstellungstandes Aufmerksamkeit erregen können, was ins-

besondere der Fall ist, wenn sie mithilfe von Lautsprechern und/oder Bildschirmen trans-

portiert werden, dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der DTU abgespielt werden. 

Die DTU ist jederzeit berechtigt, eine einmal erteilte Zustimmung (insbesondere aus 

Rücksichtnahme gegenüber anderen Ausstellern) jederzeit zu widerrufen. 

5.4 Benötigte Stromanschlüsse sind bei der Anmeldung anzugeben. Der Stromanschluss 

gilt ab Verteilerkasten bzw. Verteilerpunkt. Der Aussteller hat ein entsprechendes Strom-

kabel selbst mitzubringen. Stromkabel müssen gegen Wetter geschützt und etwaige Ka-

beltrommeln komplett abgerollt sein. 

5.5 Wasseranschlüsse müssen gesondert bestellt werden. Der Wasseranschluss gilt ab 

Hydrant. Standrohre und Hähne für den Wasseranschluss werden vom Veranstalter ge-

stellt. Der Aussteller hat Schläuche (mindestens 50 m) und Geka-Kupplungen (mit 1-Zoll 

Schraubverbindung) zur Wasserabnahme selbst mitzubringen. 

5.6 Die Ausgabe von Speisen und Getränken bedarf der schriftlichen Zustimmung des Ver-

anstalters. Für etwaig erforderliche (öffentlich-rechtliche) Genehmigungen ist der Aus-

steller selbst verantwortlich. 

6. Werbemittel / Nachhaltigkeitsrichtlinie 

6.1 Werbemittel dürfen nur innerhalb der zugeteilten Standflächen verteilt oder angebracht 

werden. Werbemaßnahmen außerhalb der eigenen Standfläche dürfen nicht ohne 

schriftliche Erlaubnis des Veranstalters durchgeführt werden.  

6.2 Der Aussteller ist verpflichtet, die Vorgaben der diesen ATB beiliegenden DTU-Richtli-

nie zur Nachhaltigkeit einzuhalten (ebenfalls abrufbar unter: [https://wts-assets.triath-

lon.org/hamburg/2024/Dokumente/Nachhaltigkeitsstandards_EXPO_DTU.pdf]). Auf 

das Verteilen von Massen-Werbemitteln (wie zum Beispiel Werbe-Flyer) ist zu verzich-

ten. 

https://wts-assets.triathlon.org/hamburg/2024/Dokumente/Nachhaltigkeitsstandards_EXPO_DTU.pdf
https://wts-assets.triathlon.org/hamburg/2024/Dokumente/Nachhaltigkeitsstandards_EXPO_DTU.pdf
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7. Preisdumping  

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verkauf von Waren zu Billigpreisen einen Wettbe-

werbsverstoß zulasten der übrigen Aussteller darstellen kann. Wir empfehlen daher, Wa-

ren maximal mit einer Rabattierung von 20 % gegenüber der UVP des Herstellers anzu-

bieten. 

8. Beilagen / Produktplatzierungen in Starterbeuteln 

8.1 Bucht der Aussteller eine Produktplatzierung / Beilage in digitalen und/oder körperlichen 

Starterbeuteln (zusammen nur „Starterbeutel“), ist er verpflichtet, der DTU spätestens 

einen Monat vor Veranstaltungsbeginn mitzuteilen, welche (gegenständlichen oder digi-

talen) Produkte (unter Angabe aussagekräftiger Produktdetails) den Starterbeuteln bei-

gelegt werden sollen. Für (insbesondere gegenständliche) Produktbeilagen sind übliche 

Größen und Formen sowie die Vorgaben der DTU-Richtlinie zur Nachhaltigkeit einzu-

halten. Von Papierflyern ist abzusehen. Rassistische, diskriminierende, herabsetzende 

und sittlich anstößige Produkte sind als Beilagen ausgeschlossen. 

8.2 Auch im Übrigen behält sich die DTU vor, einzelne Produkte nach freiem Ermessen ab-

zulehnen. Es soll eine möglichst hohe Produktvielfalt erreicht und die Beilage gleicharti-

ger Produkte (wie zum Beispiel Trinkflaschen) vermieden werden. Lehnt die DTU ein 

Produkt nach dieser Ziffer 8.2 ab, wird der Aussteller eine andere Produktbeilage vor-

schlagen und die Parteien bemühen sich um eine Einigung. Misslingt die Einigung, kann 

der Aussteller bereits geleistete Teilzahlungen zurückverlangen. 

8.3 Soweit in den Ausschreibungsunterlagen nicht abweichend angegeben, sind sämtliche 

Produkte für die (digitalen oder körperlichen) Starterbeutel spätestens vier Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn bei der (z.B. in den Ausschreibungsunterlagen oder über die Ver-

anstaltungswebsite) mitgeteilten Empfangsstelle abzugeben. Bei einer verspäteten 

Überlassung kann nicht ausgeschlossen werden, dass das jeweilige Produkt nicht im 

Starterbeutel berücksichtigt wird. Eine Rückzahlung bereits erfolgter Teilzahlungen er-

folgt (vorbehaltlich Ziffer 8.2) in diesem Fall nicht. 

9. Aufsicht, Bewachung, Weisungsrecht 

9.1 Der Veranstalter sorgt für die allgemeine Bewachung und Aufsicht über das Ausstel-

lungsgelände. Hierunter fällt ausschließlich die Sicherung des Gesamtgeländes. Eine 

individuelle Standbewachung erfolgt nicht. Der Veranstalter übernimmt insbesondere 

keine Obhutspflicht für Ausstellungsgegenstände und Standeinrichtungen und schließt 

jede Haftung für Schäden und abhanden gekommene Gegenstände – vorbehaltlich der 

allgemeinen Haftungsbestimmungen in Ziffer 13 – aus. Für die Bewachung des Messe-

standes ist ausschließlich der Aussteller zuständig und verantwortlich, solange nicht eine 

individuelle Standbewachung vereinbart wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass das 
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Veranstaltungsgelände auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich ist. Insbesondere 

zur Nachtzeit sind bewegliche Gegenstände unter Verschluss zu halten. Der Abschluss 

einer geeigneten Versicherung durch den Aussteller wird empfohlen. 

9.2 Während der in den Ausschreibungsunterlagen genannten Öffnungszeiten der Messe 

hat der Aussteller Präsenzpflicht an dem ihm zugeteilten Ausstellungsstand. Während 

dieser Zeiten muss jederzeit eine Person anwesend sein, die befugt ist, verbindliche 

Erklärungen für den Aussteller entgegenzunehmen und abzugeben.  

9.3 Der Austeller wird den Anweisungen der Organisatoren der Veranstaltung und den vor 

Ort eingesetzten Helfern/Ordnern jederzeit Folge leisten. 

10. Müllentsorgung 

Für die Entsorgung von Müll- und Verpackungsmaterial ist der Aussteller verantwortlich. 

Müll ist ordnungsgemäß zu trennen. Die jeweiligen Standflächen müssen sauber und 

völlig geräumt verlassen werden. Eventuelle Nachreinigungskosten werden vom Veran-

stalter pauschal mit 250,00 € in Rechnung gestellt. Die Geltendmachung weiterer Schä-

den bleibt vorbehalten. Nähere Vorgaben zur Müllvermeidung, Müllentsorgung und Müll-

trennung entnehmen Sie bitte der DTU-Richtlinie zur Nachhaltigkeit. 

11. Rücktrittsrecht des Ausstellers 

11.1 Stornierungen/Rückerstattungen innerhalb der letzten vier Wochen vor dem Veranstal-

tungsbeginn sind ausgeschlossen. Zahlungsansprüche der DTU bleiben in voller Höhe 

bestehen. 

11.2 Bei früheren Stornierungen (Zugang der Stornierung bei der in den Ausschreibungsun-

terlagen genannten Vermarktungsgesellschaft maßgeblich) werden 30% der Gesamt-

summe erhoben bzw. einbehalten, die ohne Stornierung angefallen wären. 

11.3 Stornierungen sind per E-Mail an den in den Ausschreibungsunterlagen genannten An-

sprechpartner für Buchungen (in der Regel ein Mitarbeiter einer beauftragten Vermark-

tungsgesellschaft) zu senden. 

12. Anpassungen bei höherer Gewalt 

12.1 In Fällen höherer Gewalt (wie z.B. bei Arbeitskämpfen, kriegerischen oder terroristischen 

Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, Krankheiten, Seuchen, Epidemien, Pande-

mien, behördlichen Maßnahmen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfällen von 

Lieferanten der DTU sowie sonstigen unvorhersehbaren, außergewöhnlichen und von 

der DTU nicht zu vertretenden Ereignissen) ist die DTU – soweit dadurch die Leistungs-

erbringung durch die DTU nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird – berechtigt, je nach 
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Erforderlichkeit („Erforderlichkeit“ im Sinne dieser ATB bedeutet, dass das objektiv mil-

deste unter gleich geeigneten Mitteln zu wählen ist) berechtigt,  

12.1.1 die Veranstaltung am Veranstaltungstag in ihren Abläufen anzupassen; 

12.1.2 die Veranstaltung zu unterbrechen; 

12.1.3 die Veranstaltung abzubrechen; 

12.1.4 die Veranstaltung zu verschieben oder 

12.1.5 die Veranstaltung abzusagen. 

12.2 In den Fällen der Ziffern 12.1.1 bis 12.1.3 bleiben sämtliche Zahlungsansprüche der DTU 

bestehen und es erfolgt keine Rückerstattung der bereits geleisteten Zahlungen, sofern 

die DTU durch eine Maßnahme nach den Ziffern 12.1.1 bis 12.1.3 keine Aufwendungen 

erspart hat. Auch weitergehende Ansprüche (insbesondere bezogen auf vergebliche 

Aufwendungen) sind (vorbehaltlich der allgemeinen Haftung unter Ziffer 13) ausge-

schlossen. 

12.3 In den Fällen von Ziffer 12.1.4 behält die Buchung des Ausstellers ihre Gültigkeit; sollte 

der Aussteller an dem Alternativtermin nicht teilnehmen können oder wollen, so muss er 

dies der DTU spätestens 14 Tage vor dem Alternativtermin mitteilen und bekommt so-

dann die bereits geleisteten Zahlungen (ggf. entsprechend Ziffer 12.5 reduziert) erstat-

tet. Weitergehende Ansprüche aufgrund der Veranstaltungsverschiebung (insbesondere 

bezogen auf vergebliche Aufwendungen) sind (vorbehaltlich der allgemeinen Haftung 

unter Ziffer 13) ausgeschlossen. 

12.4 In Fällen von Ziffer 12.1.5 werden dem Aussteller die bereits geleisteten Zahlungen (ggf. 

entsprechend Ziffer 12.5 reduziert) erstattet. Weitergehende Ansprüche (insbesondere 

bezogen auf vergebliche Aufwendungen) sind (vorbehaltlich der allgemeinen Haftung 

unter Ziffer 13) ausgeschlossen. 

12.5 Bei Rückerstattungen nach den Ziffern 12.3 und 12.4 kann die DTU den Rückzahlungs-

betrag um den bis zum Tag der Veranstaltungsverschiebung/-absage bereits angefalle-

nen und anteilig auf den Aussteller entfallenden Betrag reduzieren.  

12.6 Die DTU wird den Aussteller zeitnah davon in Kenntnis zu setzen, sobald Umstände 

vorliegen, die einen Fall höherer Gewalt gemäß dieser Ziffer begründen können und 

welche Reaktionen geplant sind. Mitteilungen durch die DTU erfolgen – wenn möglich – 

auf die bei Buchung angegebene E-Mail-Adresse.  

12.7 Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z.B. fehlender Zahlungseingang) behält sich die 

DTU das Recht vor, dem Aussteller die Standfläche und zusätzlich gebuchten Dienste 

zu verweigern. Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Fall nicht zurückerstattet, 

sofern die DTU durch eine der Maßnahmen nach vorstehendem Satz keine Aufwendun-

gen erspart hat. 
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13. Allgemeine Haftung der DTU 

13.1 Sofern nicht in diesen ATB abweichend vereinbart, tritt eine Haftung der DTU für Schä-

den oder vergebliche Aufwendungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur dann ein, 

wenn der Schaden oder die vergebliche Aufwendung  

13.1.1 von der DTU oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung 

einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Aussteller regelmäßig 

vertrauen darf (wesentliche Vertragspflicht), verursacht wurde; oder 

13.1.2 auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung der DTU oder eines 

ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. 

13.2 Haftet die DTU gemäß der vorstehenden Ziffer 13.1.1 für die Verletzung einer wesentli-

chen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist die 

Schadensersatzhaftung der DTU auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, typi-

scherweise eintretenden Schaden begrenzt. Die vorstehende Haftungsbeschränkung 

gemäß Satz 1 gilt in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz von den Mitarbeitern oder Beauftragten der DTU verursacht werden, sofern 

diese nicht zu den Geschäftsführern oder leitenden Angestellten der DTU gehören. 

13.3 Außer in Fällen von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet die DTU nicht für mittelbare 

Schäden (wie etwa Verdienstausfall), Folgeschäden und/oder entgangenen Gewinn. 

13.4 Der Aussteller ist für seine eingebrachten Sachen und Exponate selbst verantwortlich. 

Vorbehaltlich der vorstehenden Absätze übernimmt die DTU keine Haftung für abhanden 

gekommene Wertsachen und/oder andere Gegenstände. 

13.5 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die Haftung der DTU 

aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist, oder wenn An-

sprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen die 

DTU geltend gemacht werden. 

13.6 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz/Aufwendungsersatz als in den Zif-

fern 13.1 bis 13.5 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend ge-

machten Anspruches – ausgeschlossen. 

13.7 Soweit die Schadensersatzhaftung der DTU gegenüber dem Aussteller gemäß der Zif-

fern 13.1 bis 13.6 ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 

die persönliche Schadensersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen der DTU. 
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13.8 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die Haftung der DTU 

aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn An-

sprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen die 

DTU geltend gemacht werden. 

14. Umgang mit personenbezogenen Daten; Nutzung von Fotos und anderen Auf-

nahmen 

14.1 Zur Vertragserfüllung und zur reibungslosen Abwicklung der Veranstaltung, ist die DTU 

darauf angewiesen, bestimmte personenbezogene Daten der für die Aussteller handeln-

den Personen zu erheben, zu speichern und anderweitig zu verarbeiten. Hierzu zählen 

insbesondere die in dem Anmeldeformular anzugebenden Daten. Die Verarbeitung er-

folgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.  

14.2 Während der Messe werden zum Zwecke der medialen Berichterstattung und Eventver-

marktung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt. Aufgrund der Größe der Veranstaltung 

ist es nicht möglich ist, einzelne Aussteller und Messebesucher aus den Aufnahmen 

herauszuschneiden. Mit der Anmeldung wird der DTU ein einfaches, unwiderrufliches, 

zeitlich und räumlich unbeschränktes sowie übertragbares Nutzungsrecht an den im Zu-

sammenhang mit der Veranstaltung angefertigten Fotos und Videos eingeräumt. Insbe-

sondere das Recht der DTU, die angefertigten Aufnahmen unabhängig von der Art des 

Mediums zu Weberzwecken zu nutzen und zu diesen Zwecken Dritten zu überlassen, 

ist ausdrücklicher Bestandteil dieser ATB. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, als 

Veranstalter und deutscher Triathlon-Dachverband, audiovisuell von dem Event zu be-

richten und mit den Aufnahmen für Folgeveranstaltungen zu werben und Event-Impres-

sionen zu vermarkten. 

14.3 Zur Vermarktung und Verwaltung der Messe setzt die DTU Dienstleister ein, die perso-

nenbezogene Daten ausschließlich im Auftrag und auf Weisung der DTU verarbeiten. 

Eine Weitergabe der Daten an Empfänger außerhalb des EWR ist nicht geplant. Sollte 

dies dennoch geschehen, stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger 

entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. aufgrund einer Ange-

messenheitsentscheidung der EU Kommission für das jeweilige Land oder die Verein-

barung sogenannter EU Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission mit 

dem Empfänger) oder Ihre Einwilligung in die Weitergabe vorliegt. 

14.4 Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich so lange, wie dies zur Erbringung der Dienste 

oder zur Durchführung unserer Vereinbarungen erforderlich ist bzw. wir ein berechtigtes 

Interesse an der weiteren Speicherung haben. In allen anderen Fällen löschen wir per-

sonenbezogene Daten umgehend mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung 

rechtlicher Verpflichtungen weiter speichern müssen (z. B. sind wir aufgrund steuer- und 
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handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen verpflichtet, Dokumente wie z. B. Verträge für 

einen gewissen Zeitraum vorzuhalten). 

14.5 Nach den Regelungen der Art. 15-20 DSGVO haben Sie das Recht, von uns Auskunft 

über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten, eine Berichtigung, eine Lö-

schung oder eine Einschränkung der Verarbeitung der über Sie gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen. Außerdem können Sie die uns zur Verfügung ge-

stellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format über-

mittelt bekommen bzw. – soweit technisch machbar – zu verlangen, dass die Daten ei-

nem Dritten übermittelt werden. Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten aufgrund unserer berechtigten Interessen haben Sie das Recht, aus Gründen, die 

sich aus Ihrer persönlichen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezo-

genen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 

Gründe nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen (Art. 21 DSGVO). Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer 

Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unbe-

rührt. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu 

erheben, wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt. 

15. Schlussbestimmungen 

15.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

15.2 Die DTU behält sich das Recht vor, diese ATB anzupassen, sofern unvorhersehbare und 

nicht von der DTU veranlasste oder beeinflussbare Umstände (z. B. bei einer Verände-

rung der Gesetzeslage oder der höchstrichterlichen Rechtsprechung) eintreten, durch 

welche die vertragliche Austauschbeziehung zwischen der DTU und dem Aussteller in 

nicht unbedeutendem Maße gestört wird. Der Aussteller wird über Änderungen der ATB 

informiert und bekommt das Recht, den Änderungen innerhalb einer Frist von 14 Tagen 

zu widersprechen oder vom Vertrag zurückzutreten. Durch die vorbehaltlose Teilnahme 

an der Veranstaltung willigt der Aussteller in die Geltung der neuen ATB ein. 

15.3 Für Streitigkeiten zwischen den Parteien aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag 

sowie der Teilnahme des Ausstellers an Messen und sonstigen Veranstaltungen der 

DTU gilt ausschließlich das Sachrecht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand 

ist Frankfurt am Main. 
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Nachhaltigkeitsstandards für Standbetreibende beim SUZUKI World Triathlon 
Hamburg 2024 powered by HAMBURG WASSER 

Präambel 

Der SUZUKI World Triathlon Hamburg 2024 powered by HAMBURG WASSER (nachfolgend World 
Triathlon Hamburg) ist The World's Biggest Tri - der größte Triathlon der Welt. Schwimmen, 
Radfahren und Laufen kann jeder. Und für jeden hat die Veranstaltung die passende 
Herausforderung über verschiedene Distanzen und Leistungsbereiche von der Elite, über die 
Altersklasse Athletinnen und Athleten bis hin zu den Rookies kann jeder im Herzen Hamburgs an 
den Start gehen.  

Die Veranstaltung findet seit mittlerweile bereits 22 Jahren einmal jährlich statt und bekommt 
aufgrund ihres Formats eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit. Die Zielgruppe wird sowohl 
durch Teilnehmende, als auch durch viele Besuchende bestimmt.  

Triathlon als naturnahe Sportart fordert eine Verantwortung für die Bewahrung von Sport- und 
Lebensräumen. Der (Triathlon-)Sport soll zudem als Impulsgeber für nachhaltige Entwicklungen 
fungieren. Aus diesem Grund ist es uns als Veranstalter besonders wichtig eine Sensibilisierung 
für diese Thematik zu schaffen.  

Jede Triathlon (oder Multisport-) Veranstaltung hat Auswirkungen auf die Umwelt und hinterlässt 
einen CO₂-Fußabdruck. Mit verschiedenen Stellschrauben kann dieser Fußabdruck aber 
reduziert bzw. minimiert werden.  

Aus diesem Grund haben wir es uns zur Aufgabe gemacht übergreifende Kriterien für unsere 
Aussteller zu definieren, hin zu einer nachhaltigeren Durchführung. 

Wir wollen dadurch ein Vorbild für andere Veranstaltende werden und auch die Athletinnen und 
Athleten selbst zum nachhaltigen Handeln bewegen. So werden das Organisationsteam, die 
Volunteers, die Teilnehmenden und die Zuschauerinnen und Zuschauer über die 
Kommunikationskanäle der Veranstaltung auf ein umweltschonendes Handeln hingewiesen. Ziel 
ist es, dabei die Teilnehmenden und Zuschauerinnen und Zuschauer bestmöglich für diese 
Thematik zu sensibilisieren, wobei wir um Ihre Mitarbeit bitten. 

Um mit guten Beispiel voranzugehen, haben wir einige der Maßnahmen aufgelistet, die wir 
bereits 2023 umgesetzt haben und auch für 2024 umsetzen werden: 

- Kooperation mit Nachhaltigkeitsorganisationen: Die Veranstalter arbeiten eng mit der 
Nachhaltigkeitsinitiative Green Events Hamburg zusammenarbeiten, um ihre 
Nachhaltigkeitsbemühungen zu verbessern und zu erweitern 

- Beim Einkauf von Produkten oder Dienstleistungen legt der Veranstalter grundsätzlich 
Wert auf die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards, z.B. Umstellung auf Fair-
produzierte Merchandise Artikel, Einsatz von Mehrweggeschirr im VIP Catering Bereich 

- Energieeffizienz: Der Veranstalter möchte dazu beitragen, dass die Veranstaltung 
möglichst energieeffizient durchgeführt wird. Hierzu zählen beispielsweise die 
Verwendung von energieeffizienten Geräten -> Grüne TV Produktion des NDR 

- Bewusstsein schaffen: Der Veranstalter möchte ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei 
Teilnehmenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Partnerinnen und Partnern 
schaffen. Das soll z.B. über Workshops, Newsletter und andere Kommunikationskanäle 
gelingen 

https://www.greeneventshamburg.de/
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Alle nachfolgenden Kriterien sind in verpflichtende und freiwillige Kriterien untergliedert. 
Alle Aussteller des World Triathlon Hamburg erklären sich mit den Kriterien und Ihrer 
Umsetzung einverstanden. Die verpflichtenden Kriterien sind zwingend einzuhalten, von den 
freiwilligen Kriterien müssen im Bereich Catering mindestens drei und im Bereich Expo 
mindestens zwei Kriterien erfüllt werden. Die Einhaltung der Kriterien wird vom Veranstalter 
vor Ort überprüft. Nicht Einhaltung führt zum Ausschluss von Folgeveranstaltungen. Über die 
Maßnahmen hinaus, gehen wir von einer Einhaltung aller in Deutschland geltenden 
gesetzlichen Regelungen, insbesondere der Arbeitnehmerrechte und des Arbeitsschutzes, 
aus. 

Anwendung finden diese Kriterien im Public Catering mit ca. 20 Ständen und dem 
Messegelände mit ca. 50 Ausstellenden. Beide Bereiche befinden sich auf dem Jungfernstieg. 

Bereich Catering 

- Barrierefreie und kultursensible Kommunikation  
o Die Ausschilderung und Kommunikation sind gendersensibel und inklusiv 
o Es wird vorausgesetzt, Informationen mehrsprachig anzubieten (Deutsch und 

Englisch)  
o  Kennzeichnung von Herkunftsland und Haltungsform aller tierischen Produkte 

auf Speisekarte 
 Alle verwendeten Produkte und die dazu gehörigen Allergene und 

Inhaltsstoffe sind in Schriftform unaufgefordert aufzulisten und in die 
entsprechenden Speise- & Getränkekarten zu integrieren oder gut 
sichtbar am Verkaufsstand zu platziere (gemäß Lebensmittel-
Informations-Verordnung (LmIV) 
 

- Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Cateringunternehmen sollten ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Nachhaltigkeitsthemen schulen, um ein 
Bewusstsein für den Umwelt- und Tierschutz zu schaffen  

- Schutz kritischer Ressourcen & Tierschutz  
o Einhaltung der Kriterienliste für den Einsatz besonders bedenklicher Produkte, 

siehe Anhang.  
 

- Speisenangebot 
o Mindestens 30% der im Food-Court angebotenen  Speisen und Getränke werden 

aus regionalem (DE) und/ oder biologischem Anbau bezogen. Als Nachweis wenn 
möglich entsprechende Einkaufsbelege oder alternativ auf der Veranstaltung 
vorweisen. (Vorgabe an Generalcaterer) 

 Mindestens 30% der im Food-Court angebotenen Gerichte sind 
vegetarisch, mindestens 15% vegan 

 
- Vermeidung von Lebensmittelverschwendung: Cateringunternehmen sollten 

Maßnahmen ergreifen, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Dazu gehören 
beispielsweise die sorgfältige Planung von Menüs, die Kontrolle der Lagerbestände und 
die Verwendung von Resten zur Herstellung von neuen Gerichten.  
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o (Tägliche) Lebensmittelspenden von übrigen/ unverkäuflichen Lebensmitteln an 
die Tafel o.ä., um Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken; Mitwirkung 
an übergreifender Lösung durch DTU (Anfrage bei der Tafel Hamburg) 
 

- Mehrwegsystem 
o Sämtliches eingesetztes  Geschirr für Speisen und Getränke (wird bepfandet) an 

den/die Kundinnen und Kunden herausgegeben und ist ausnahmslos 
wiederverwendbar 

 Folgende Speise-Angebote bilden hier eine Ausnahme und dürfen 
entsprechend des minimalen Ressourcenverbrauchs angeboten werden. 
Grundsätzlich wird empfohlen, dass Servietten, Papier und Pappen die 
Vorgaben des Umweltzeichens Blauer Engel (DE-ZU 72) erfüllen.   

 Grillspezialitäten wie Bratwurst / Steak können im Brötchen (mit 
Serviette) angeboten werden  

 Süßspeisen wie Crêpes können auf einer Serviette und/oder 
unbeschichteter Pappe angeboten werden  

 Produkte wie Pommes, Süßwaren (z.B. gebrannte Mandeln), die in 
unbeschichteten Tüten für den Direktverzehr angeboten werden, 
sind gestattet  

 Produkte wie Burritos, Falafeltaschen etc., die in 
unbeschichtetem Papier für den direkten Verzehr eingewickelt 
sind, sind gestattet.  

 Erlaubt sind organische Verpackungsmaterialien/ 
Bambusschalen, Holz, Zuckerrohr OHNE Plastikbeschichtung, 
einschließlich PLA und PE Beschichtung (d.h. Beschichtung aus 
Bioplastik ist NICHT erlaubt) 

 
o Mehrweg-Flaschen sollen bei Ausgabe auch bepfandet werden 

 
- Reduktion des Energieverbrauchs  

o Auf LED- Beleuchtung setzen bzw. umrüsten  
o Standby von Geräten vermeiden, durch ausschaltbare Steckerleisten  
o Batteriebetriebene Geräte vermeiden (stattdessen Strombetriebene Geräte 

nutzen) 
- Reduzierung von Verpackungen: Ein wichtiger Faktor für Nachhaltigkeit im Catering ist 

die Reduzierung von Verpackungen. Das kann erreicht werden, indem man auf 
wiederverwendbare oder biologisch abbaubare Materialien setzt, wie beispielsweise 
Glas, Keramik oder Bambus 

o Keine kleinteiligen Verpackungen einsetzen (Zucker, Ketchup, Kaffeekapseln 
etc.) 

o Verzicht auf unnötige Utensilien 
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 Die Ausgabe von Getränken in Dosen, Tüten oder Sachets sowie 

Einwegflaschen (PET-Cycle) ist nicht empfohlen. Dies gilt auch für 
Soßen-Produkte. 

 Die Ausgabe von Plastik-Strohhalmen, Einweg-Rührstäbchen und 
Plastiktüten ist ebenso nicht gestattet,  

 Verzicht auf Folien und Einweg-Tischdecken - im Gästebereich  
 

- Wasser- und Energieeffizienz: Cateringunternehmen sollten Maßnahmen ergreifen, um 
den Wasserverbrauch und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das kann erreicht 
werden, indem man auf energieeffiziente Geräte setzt und Maßnahmen zur 
Wassereinsparung ergreift, beispielsweise durch den Einsatz von Spülmaschinen mit 
Wassersparsystemen 

- Grundwasserschutz  
o Nutzung umweltfreundlicher Reinigungsmittel (d.h. ohne synthetische 

Konservierungsmittel, chlorchemische Zusätze und synthetische Duftstoffe) 
o Korrekte Dosierung des Spülmittelsalzes nach Wasserhärtebereich  

 
- Konsequente Entsorgung aller anfallen Abfälle im Sinne der Getrennthaltungspflicht 

nach §3 (1) GewAbfV folgender Abfallfraktionen 
 

 Restmüll / Gewerb. Abfall aus gemischten Abfällen  
 Papier / Pappe / Kartonage  
 Organische Stoffe  
 Wertstoffe  
 Glas  
 Altfette / Speisefette  

 
o Im Einkauf: Verwendung von Großgebinden und Mehrweggebinden zur 

Abfallminimierung  
- Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern: Cateringunternehmen sollten mit 

Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten, die ebenfalls Nachhaltigkeitsziele 
verfolgen und beispielsweise auf den Einsatz von regionalen Produkten setzen 
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Bereich Messe 

 
- Wiederverwendbare Standaufbauten verwenden 
- Ressourcenschonender Einsatz von Give Aways  

o Wo möglich auf nachhaltige Produktion zurückgreifen  
o Aussteller sollten sicherstellen, dass ihre Produkte und Dienstleistungen unter 

Berücksichtigung von Ressourceneffizienz und Umweltverträglichkeit 
produziert und angeboten werden 

o Give Aways (u.a. Werbegeschenke und Teilnehmer:innen-Geschenke) dürfen nur 
ausgehändigt / angeboten werden, insofern sie folgenden Kriterien entsprechen 
(blau markierte Pflichtkriterien):  

 sie sind nicht einzeln in Plastik verpackt  
 sie tragen ein Sozial- oder Umweltsiegel  
 sie sind aus umwelt-, gesundheits- und sozialverträglichen Materialien 

hergestellt  
 sie weisen einen thematischen Bezug zur Institution / Einrichtung / 

Unternehmung auf  
- Soziale Verantwortung: Ausstellende sollten sicherstellen, dass ihre Produkte und 

Dienstleistungen unter Einhaltung von Sozial- und Arbeitsstandards produziert werden. 
Hierzu zählen beispielsweise das Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und 
Diskriminierung. 
 

- Reduktion des Energieverbrauchs Energieeffizienz:  
o Ausstellende sollten auf energieeffiziente Technologien und Anlagen setzen und 

Energieeinsparungen durch Maßnahmen wie die Nutzung erneuerbarer Energien 
anstreben 

 Auf LED- Beleuchtung setzen bzw. umrüsten  
 Standby von Geräten vermeiden, durch ausschaltbare Steckerleisten  
 Batteriebetriebene Geräte vermeiden (stattdessen Strombetriebene 

Geräte nutzen) 
- Nachhaltige Mobilität: Ausstellende sollten darauf achten, dass ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter möglichst umweltfreundlich anreisen, beispielsweise durch den Einsatz 
öffentlicher Verkehrsmittel. 

- Transparenz: Ausstellende sollten transparent über die Nachhaltigkeitsleistung ihrer 
Produkte und Dienstleistungen informieren und ihre Kunden darüber aufklären, wie sie 
ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen 

- Vermeidung von Umweltverschmutzung: Ausstellende sollten sicherstellen, dass ihre 
Aktivitäten keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben, beispielsweise durch 
die Vermeidung von Umweltverschmutzung wie Luft- oder Wasserverschmutzung 

- Reduktion des Verpackungsaufkommens 
- Reduktion von Abfall: Ausstellende sollten sicherstellen, dass Abfall auf ein Minimum 

reduziert wird und dass eine ordnungsgemäße Entsorgung gewährleistet ist. Hierzu 
kann beispielsweise eine Wiederverwendung von Materialien oder Recycling beitragen. 

o Rücknahme/ Entsorgung des Verpackungsmaterials durch die Standbetreiber 
oder Lieferanten 

o Konsequente Entsorgung aller anfallen Abfälle im Sinne der 
Getrennthaltungspflicht nach §3 (1) GewAbfV folgender Abfallfraktionen 

 
 

https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/uebergreifende-tipps/siegel-label#unsere-tipps
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 Restmüll / Gewerb. Abfall aus gemischten Abfällen  
 Papier / Pappe / Kartonage  
 Organische Stoffe  
 Wertstoffe  
 Glas  

Förderung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsinnovationen: Ausstellende sollten sich für die 
Entwicklung und Verbreitung von nachhaltigen und umweltfreundlichen Technologien und 
Innovationen engagieren. 
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Kriterienliste für den Einsatz besonders bedenklicher Produkte und Tierschutz 

1. Verbotene Substanzen: Produkte, die verbotene oder gefährliche Substanzen enthalten, 
müssen vermieden werden. Dazu gehören beispielsweise gesundheitsgefährdende 
Pestizide, chemische Zusatzstoffe oder Hormone 

2. Tierschutz: Produkte, die aus nicht artgerechter Tierhaltung stammen oder Tierquälerei 
beinhalten, dürfen nicht eingesetzt werden. Hierbei kann es sich beispielsweise um 
Produkte aus Käfighaltung oder um Produkte von Tieren handeln, die ohne Betäubung 
geschlachtet wurden 

3. Regulierungsstandards: Produkte müssen den gesetzlichen Regulierungsstandards 
entsprechen, insbesondere in Bezug auf den Einsatz von Pestiziden, Düngemitteln und 
anderen Chemikalien 

4. Transport: Produkte, die aufgrund ihres langen Transportweges hohe CO2-Emissionen 
verursachen, sollen vermieden werden. Es wird dringend empfohlen, auf regionale und 
saisonale Produkte zurückzugreifen 

5. Verpackung: Produkte, die übermäßig verpackt sind oder umweltbelastende 
Verpackungsmaterialien enthalten, sollen vermieden werden 

6. Soziale Standards: Produkte sollen unter Einhaltung fairer und ethischer Standards 
hergestellt worden sein. Hierzu zählen beispielsweise die Einhaltung von Arbeitsrechten, 
das Verbot von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit und angemessene Arbeitsbedingungen 

7. Biodiversität: Es wird dringend empfohlen Produkte aus nachhaltigen Anbaupraktiken 
einzusetzen, die die Biodiversität und den Schutz von Ökosystemen fördern 

8. Gesundheitsaspekte: Produkte, die hohe Mengen an gesättigten Fetten, Salz oder Zucker 
enthalten, sollen vermieden oder eingeschränkt werden 
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